
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

300-1 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. September 2009) 
 
 
Das  Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz wurde durch Art. 21 des FGG-Reformgesetzes 
v. 17. Dezember 2008, BGBl. I S. 2586, geändert durch Art. 8 des Gesetzes zur Modernisierung von Ver-
fahren im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsan-
waltschaft sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2449, mit Wirkung vom 
1. September 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 2 

Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsge-
setzes finden nur auf die ordentliche streitige Ge-
richtsbarkeit und deren Ausübung Anwendung. 
 
§ 29 

(1) Die Entscheidung des Oberlandesgerichts 
ist endgültig. Will ein Oberlandesgericht jedoch 
von einer auf Grund des § 23 ergangenen Ent-
scheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder 
des Bundesgerichtshofes abweichen, so legt es 
die Sache diesem vor. Der Bundesgerichtshof 
entscheidet an Stelle des Oberlandesgerichts. 

(2) Im übrigen sind auf das Verfahren vor dem 
Zivilsenat die Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
über das Beschwerdeverfahren, auf das Verfahren 
vor dem Strafsenat die Vorschriften der Strafpro-
zessordnung über das Beschwerdeverfahren sinn-
gemäß anzuwenden. 

 
 
 
 
 
(3) Auf die Bewilligung der Prozesskostenhilfe 

sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung ent-
sprechend anzuwenden. 
 
§ 30a 

(1)-(2) … 
(3) Durch die Gesetzgebung eines Landes, in 

dem mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, 
kann die Entscheidung über das Rechtsmittel der 
weiteren Beschwerde nach Absatz 1 und 2 sowie 
nach §§ 14, 156 der Kostenordnung, der Be-
schwerde nach § 66 des Gerichtskostengesetzes, 
nach § 14 der Kostenordnung und nach § 4 des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
einem der mehreren Oberlandesgerichte oder 

neu 
 
§ 2 

Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsge-
setzes finden auf die ordentliche Gerichtsbarkeit 
und deren Ausübung Anwendung. 
 
§ 29 

(1) Gegen einen Beschluss des Oberlandes-
gerichts ist die Rechtsbeschwerde statthaft, 
wenn sie das Oberlandesgericht im ersten 
Rechtszug in dem Beschluss zugelassen hat. 

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, 
wenn 

1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeu-
tung hat oder 

2. die Fortbildung des Rechts oder die Si-
cherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des 
Rechtsbeschwerdegerichts erfordert. 

Das Rechtsbeschwerdegericht ist an die Zulas-
sung gebunden. 

(3) Auf das weitere Verfahren sind die §§ 71 
bis 74a des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Auf die Bewilligung der Prozesskostenhilfe 
sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung ent-
sprechend anzuwenden. 
 
§ 30a 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Durch die Gesetzgebung eines Landes, in 

dem mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, 
kann die Entscheidung über das Rechtsmittel der 
weiteren Beschwerde nach Absatz 1 und 2 sowie 
nach § 14 der Kostenordnung, der Beschwerde 
nach § 156 der Kostenordnung, nach § 66 des 
Gerichtskostengesetzes, nach § 57 des Geset-
zes über Kosten in Familiensachen, nach § 14 
der Kostenordnung und nach § 4 des Justizvergü-



 

 

    
 

anstelle eines solchen Oberlandesgerichts einem 
obersten Landesgericht zugewiesen werden. Dies 
gilt auch für die Entscheidung über das Rechtsmit-
tel der weiteren Beschwerde nach § 33 des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, soweit nach 
dieser Vorschrift das Oberlandesgericht zuständig 
ist. 

 
(4) … 

 
 
-- 
 

tungs- und -entschädigungsgesetzes einem der 
mehreren Oberlandesgerichte oder anstelle eines 
solchen Oberlandesgerichts einem obersten Lan-
desgericht zugewiesen werden. Dies gilt auch für 
die Entscheidung über das Rechtsmittel der weite-
ren Beschwerde nach § 33 des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes, soweit nach dieser Vorschrift 
das Oberlandesgericht zuständig ist. 

(4) (unverändert) 
 
 

Sechster Abschnitt 
Übergangsvorschriften 

 
§ 40 

§ 119 findet im Fall einer Entscheidung über 
Ansprüche, die von einer oder gegen eine Par-
tei erhoben worden sind, die ihren allgemeinen 
Gerichtsstand im Zeitpunkt der Rechtshängig-
keit in erster Instanz außerhalb des Geltungs-
bereichs des Gerichtsverfassungsgesetzes 
hatte, sowie im Fall einer Entscheidung, in der 
das Amtsgericht ausländisches Recht ange-
wendet und dies in den Entscheidungsgründen 
ausdrücklich festgestellt hat, in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung auf Beru-
fungs- und Beschwerdeverfahren Anwendung, 
wenn die anzufechtende Entscheidung vor dem 
1. September 2009 erlassen wurde. 
 

 
 


